	Antragsteller: (Name, Vorname, Firma)

     
     
     
     


	Datum

     

	Straße, Hs.-Nr.

     

	PLZ, Ort

     

	Telefon

     


	An: (Gemeinde)

Gemeinde Floh-Seligenthal
Ordnungsamt
Bahnhofstraße 4
98593 Floh-Seligenthal






           Antrag auf Erteilung einer 


Sondernutzungserlaubnis
       
Gemäß § 18 Thüringer Straßengesetz vom 07.05.1993 

(GVBl. S. 273) und der Sondernutzungssatzung der 


Gemeinde Floh-Seligenthal vom 04.04.06

1. Beantragte Sondernutzung
	Ort der Maßnahme (genau Bezeichnung der Straße, des Weges, des Platzes)
     



 FORMCHECKBOX 
 quer zu Straße
 FORMCHECKBOX 
   längs der Straße       FORMCHECKBOX 
    halbseitige Erneuerung 
      FORMCHECKBOX 
   Vollsperrung

2. Art der Arbeit
 FORMCHECKBOX 
  Lagerung von Baumaterial      FORMCHECKBOX 
  Gerüstaufstellung       FORMCHECKBOX 
    Baustelleneinrichtung       FORMCHECKBOX 
  Aufbrechen der Befestigung
 FORMCHECKBOX 
 Aufgraben des Untergrundes   FORMCHECKBOX 
 Sonstiges: 
	Ausführende Firma/Firmen





3. Maßnahme

 FORMCHECKBOX 
  Container        FORMCHECKBOX 
 Autokran         FORMCHECKBOX 
  Kabelverlegung        FORMCHECKBOX 
   Kanalbau         FORMCHECKBOX 
  Wasserleitung
 FORMCHECKBOX 
   Sonstiges: 
Vorgesehene Straßenfläche und Größe

Länge (m):
4. Dauer der Sondernutzung

von:

Dem Antragsteller ist bekannt, dass…
· das Thüringer Straßengesetz, die StVO sowie die Sondernutzungssatzung der Gemeinde 

Floh-Seligenthal zu beachten sowie deren Festsetzungen einzuhalten sind;

· mit der Ausführung der Sondernutzung auf öffentlichen Verkehrsflächen nicht begonnen 

werden darf, bevor die schriftliche Sondernutzungserlaubnis erteilt worden ist 

· der Antragsteller für den Zeitraum der Sondernutzung die Verkehrssicherungspflicht

übernimmt und er die Sicherung und Beschilderung/Absperrung der genutzten öffentlichen

Verkehrsanlage gemäß den Auflagen zwingend einzuhalten und regelmäßig zu kontrollieren

hat;

· die Ausübung einer Sondernutzung ohne die erforderlichen Erlaubnis und Verstöße gegen

Auflagen der erteilten Erlaubnis den Tatbestand einer Ordnungswidirgkeit  erfüllt. Diese Ordnungswidirkeit kann gemäß § 10 Sondernutzungssatzung i. V. m. § 50 Thüringer Straßengesetz mit einer Geldbuße bis zu einer Höhe von 5.000 € geahndet werden.

· er für Schäden, die im Rahmen der Ausübung der Sondernutzung an den öffentlichen Verkehrsanlagen entstehen sowie für eventuell notwendige Maßnahmen zur Verkehrssicherung der haftet;

· er die Gemeinde Floh-Seligenthal in vollem Umfang von allen Schadensersatzansprüche Dritter freizustellen hat, die diese im ursächlichen Zusammenhang mit der Ausübung der Sondernutzung gegen die Gemeinde erheben.

Ich versichere, dass alle Angaben richtig und vollständig sind und beantrage hiermit die 
erforderliche Sondernutzungerlaubnis.
Bauherr oder ausführende Firma

…………………………………………………….

(Datum, Unterschrift, Stempel)

